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Erfolgt die Einbeziehung des Bürgers durch allmähliches H eranführen  an die 
Lösung der Aufgaben, so ist das Vorgehen ̂ besonders zu begründen.

Bürger, die nu r u n te r Abdeckung als Auskunftspersonen genutzt w erden, gelten 
nicht als Gesellschaftliche M itarbeiter fü r Sicherheit im Sinne dieser Richtlinie. 
Sie bilden aber ein Reservoir zur G ewinnung von Gesellschaftlichen M itarbeitern  
fü r Sicherheit.

Auskunftspersonen, die ständig genutzt werden und deren Angaben sich als 
zuverlässig erw iesen haben, wie sie z. B. die Linie VIII besitzt, können als GMS 
gewonnen werden.

3.5. Von den als Gesellschaftliche M itarbeiter fü r Sicherheit vorgesehenen W erk
tätigen bedarf es einer E rklärung zur Bereitschaft der Zusam m enarbeit m it dem 
M inisterium  fü r Staatssicherheit, der Lösung der Aufgaben und der Geheim 
haltung, die nicht unbedingt in schriftlicher Form erfolgen muß.

4. Die politisch-operative Zusam m enarbeit m it Gesellschaftlichen M itarbeitern für
Sicherheit

Die politisch-operative Zusam m enarbeit m it Gesellschaftlichen M itarbeitern  fü r 
Sicherheit ist auf die E rfüllung von Sicherungs- und Inform ationsaufgaben des 
M inisteriums fü r S taatssicherheit gerichtet.

Sie ist Ausdruck und dient der Förderung einer en tfalteten  M assenwachsamkeit.

Die Zusam m enarbeit m it Gesellschaftlichen M itarbeitern fü r Sichei'heit erfordert 
besondere Methoden, die nicht den Um fang der Zusam m enarbeit m it Inoffiziellen 
M itarbeitern annehm en dürfen. Sie ist nach folgenden G esichtspunkten zu 
organisieren :

4.1. Auf der Grundlage der staatsbew ußten Haltung des Gesellschaftlichen M itar
beiters fü r Sicherheit ist in d e r  Zusam m enarbeit dahingehend zu w irken,

— ein gutes V ertrauensverhältn is zum M inisterium  fü r S taatssicherheit herzu
stellen, zu festigen und dabei differenziert und prinzipienfest die Zusam m en
arbeit zu gestalten; "

— ihn fü r die zu lösenden A ufgaben so zu interessieren, daß die vom operativen 
M itarbeiter gegebenen Hinweise und O rientierungen dürchgesetzt als auch 
in zunehm endem  M aße Erfordernisse der Sicherheit selbständig erkann t und 
notwendige M aßnahm en, gegebenenfalls in Abstim m ung m it dem M iniste
rium  fü r Staatssicherheit, eingeleitet w erden;

— daß die fü r die Zusam m enarbeit notw endigen Regeln der Geheim haltung 
eingehalten w erden;

— anhand von publizistischen M aterialien über die T ätigkeit des Feindes sowie 
die A rbeit sozialistischer A bw ehrorgane und in anderer geeigneter Weise den 
Gesellschaftlichen M itarbeiter fü r Sicherheit m it solchen A rbeitsm ethoden 
des Gegners v ertrau t zu machen und dam it zur E rhöhung des V erständnisses 
fü r vorbeugende Sicherungsm aßnahm en' beizu tragen ;
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